
Gemeinderatsbeschlüsse vom 05. 02. 2004 / AUSHANG 
 
 
 
 
Punkt 1: Genehmigung der Niederschrift vom 04.12.2003 

Beschluss: Die Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom 04.12.2003 wird 
mehrheitlich genehmigt. 

 
 
Punkt 2: Genehmigung der Niederschrift vom 18.12.2003 

Beschluss: Die Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom 18.12.2003 wird 
mehrheitlich genehmigt. 

 
 
Punkt 3a: Entwurf des Flächenwidmungsplanes Stams; Behandlung der 

abgegebenen Stellungnahmen 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt: 

a) Der Antrag auf Änderung des Flächenwidmungsplanes im 
Bereich der Gp. 2338/3 wird einstimmig abgelehnt. 

b) Der Antrag auf Rückwidmung der Gp. 2471/1 von Mischgebiet in 
Freiland wird mehrheitlich abgelehnt. 

c) Der Antrag auf Änderung der Flächenwidmung für die Gpn. 
1829/2 und 1829/6 wird einstimmig abgelehnt. 

d) Der Antrag auf Aufhebung der Rückwidmung der Gp. 2173 in 
Freiland wird einstimmig abgelehnt. 

 
 
Punkt 3b: Beschlussfassung des Flächenwidmungsplanes Stams 
 (durch einstimmigen Gemeinderatsbeschluss zusätzlich in die 

Tagesordnung aufgenommen) 

Beschluss: Der Flächenwidmungsplan der Gemeinde Stams wird vom 
Gemeinderat einstimmig in der vorliegenden Fassung beschlossen. 

 
 
Punkt 4: Ledermair Erwin – Vereinbarung nach dem Tiroler 

Raumordnungsgesetz; weitere Vorgangsweise 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die in der Vereinbarung mit 
Erwin Ledermair festgesetzte Frist für die Abwicklung der 
Grundstückstransaktionen um ein Jahr bis 01.03.2005 zu verlängern.  

 Nach Ablauf der Frist ist der Gemeinderat neuerlich mit der 
Angelegenheit zu befassen. 

 
 
Punkt5: Ausschreibung der frei werdenden Wohnung im Lehrerhaus 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die im Lehrerhaus frei 
werdende Wohnung zur Neuvermietung ab 01. 05. 2004 
auszuschreiben und vor der Wohnungsvergabe in Absprache mit dem 
Bauausschuss notwendige Sanierungsarbeiten durchführen zu lassen. 
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Punkt 6: Subventionen 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 

a) Den in der Aufstellung des Ortsbauernobmannes angeführten 
Bauern wird zur Engerlingbekämpfung eine Gesamtsubvention 
von € 2.550.- gewährt. 
Gleichzeitig wird die Überschreitung zum Voranschlag 2004 in 
gleicher Höhe genehmigt. 

b) Der TS Stams/Sektion Ski wird für das Jahr 2003 für die Kosten 
des Skibusses nach Ochsengarten eine Subvention von € 650,00 
gewährt. 
Gleichzeitig wird die Überschreitung zum Voranschlag 2004 in 
gleicher Höhe genehmigt. 
Die im Voranschlag 2004 für den Skibus nach Ochsengarten 
vorgesehene Summe von € 650,00 wird nach Rechnungslegung 
ausgeschüttet. 

 
 
Punkt 7: Ehrungen von Gemeindebürgern 

Beschluss: Der Punkt wird auf Grund eines einstimmigen Gemeinderats-
beschlusses unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt. 

 
 
Punkt 8: Stellungnahme der Gemeinde zur geplanten Steinentnahme im 

Bereich des Stadlinger Baches  
 (durch einstimmigen Gemeinderatsbeschluss zusätzlich in die 

Tagesordnung aufgenommen) 

Beschluss: Der Gemeinderat spricht sich einstimmig gegen die geplante 
Steinentnahme im Bereich des Stadlinger Baches aus folgenden 
Gründen aus: 
a) Die vorgesehene Abbaustelle liegt in der Nähe des Weilers 

Staudach, der hauptsächlich aus Wohngebäuden besteht. Eine 
wesentliche Beeinträchtigung für die Bewohner durch Lärm, Staub 
und Erschütterungen ist zu befürchten. 

b) Die Verkehrsanbindung der vorgesehenen Abbaustelle, etwa an 
die Bundesstraße B 171 oder an die Arlbergbahn, würde über das 
Gemeindegebiet Stams in unmittelbarer Nähe von Wohngebäuden 
erfolgen. 

c) Das geplante Abbaugebiet liegt im Randgebiet des „Natura-2000-
Schutzgebietes“ in dem der äußerst seltene Singvogel Ortolan sein 
Brutgebiet hat. Eine Steinentnahme kann mit den Schutzinteressen 
niemals in Einklang gebracht werden. 

d) Das Gebiet rund um den Weiler Staudach – und insbesondere 
auch der „Stadlinger Weiher“ - sind für die Bevölkerung von Stams, 
Mötz und Silz ein beliebtes Naherholungsgebiet. Durch den 
geplanten massiven Eingriff in die Natur und das zu befürchtende 
erhöhte Verkehrsaufkommen wäre dies unwiederbringlich verloren. 
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Punkt 9: Berichte des Bürgermeisters 

Beschluss: Die Berichte des Bürgermeisters werden vom Gemeinderat zur 
Kenntnis genommen. 

 
 
Punkt 10: Anträge, Anfragen, Allfälliges 

Details zu diesem Punkt sind im ausführlichen Sitzungsprotokoll 
enthalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angeschlagen am  09.02.2004  
Abgenommen am  24.02.2004  


